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Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
Montag, 5. Mai 2025, 20.00 Uhr, im Pfarreiheim Entlebuch 

 

Traktanden 

1. Begrüssung und Organisation der Versammlung 
2. Kenntnisnahme Jahresbericht 2024 
3. Genehmigung Jahresrechnung 2024 

Laufende Rechnung, Bestandes- und Investitionsrechnung 

4. Genehmigung der Ergebnisverwendung   
5. Abrechnungen Sonderkredite 
6. Verschiedenes 

 

Die Botschaft des Kirchenrates zur Kirchgemeindeversammlung vom 5. Mai 2025 kann im Pfarrhaus, Pfarreisekretariat, 
Dorf 51, 6162 Entlebuch, ab 18. April 2025 bezogen werden. Die Unterlagen liegen während der gesetzlichen Frist beim 
Kirchmeier Peter Hofstetter, Dorf 51, 6162 Entlebuch, auf Voranmeldung zur Einsicht auf.      

Stimmberechtigt sind alle stimmfähigen römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie die römisch-
katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) der Kirchgemeinde 
Entlebuch, ab dem vollendeten 18. Altersjahr. Der Wohnsitz muss spätestens am 5. Tag vor der Versammlung in 
den Pfarreien Entlebuch und Finsterwald gesetzlich geregelt sein.                                                                                                                             

 
Entlebuch, 17. März 2025      Kirchenrat Entlebuch  


